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PD Dr. Christian Laue

Die Öffentlichkeit des Strafverfahrens –
Entwicklung und Begründungen

Der Übergang vom Strafprozess des Gemeinen Rech ts zum reformierten bzw. 
modernen Strafverfahren lässt sich  gut an der Öff entlich keit festmach en: 
War im Gemeinen Rech t das Verfahren geheim und die Strafvollstreck ung 
öff entlich , so ist heute das Verfahren, zumindest sein Kernstück , die Haupt-
verhandlung, öff entlich  und die Bestrafung des Täters fi ndet im Geheimen, 
unter Aussch luss der Öff entlich keit statt . Diese Entwick lung bildet ledig-
lich  die letzte Etappe einer Strafverfahrensgesch ich te, die im germanisch en 
und mitt elalterlich en Rech t einen grundsätzlich  öff entlich en Strafprozess 
kannte, im Gemeinen Rech t der Peinlich en Halsgerich tsordnung Karls V. 
(Carolina) den geheimen Inquisitionsprozess und seit dem 19. Jahrhundert 
bis heute ein regelmäßig öff entlich es Strafverfahren.

Bevor die Gründe für die allgemeine Befürwortung der Öff entlich keit der 
Hauptverhandlung in der heutigen Zeit beleuch tet und analysiert werden 
können, ist ein Blick  auf die historisch e Entwick lung von den Anfängen des 
europäisch en Rech ts über den geheimen Inquisitionsprozess bis hin zum 
modernen öff entlich en Strafverfahren hilfreich : Die Anfänge des römisch en 
wie auch  des germanisch en Rech ts kannten nur öff entlich e Strafverfahren 
- wobei der Begriff  des Strafverfahrens allerdings bis ins Mitt elalter proble-
matisch  ist.1 

Im germanisch en Rech t lag die Ausübung der Gerich tsbarkeit bei der Sippe, 
beim Volk.2 Der Prozess war die Volksversammlung und eine Trennung zwi-
sch en Gerich t und Publikum existierte noch  nich t. Das fränkische Verfahren 
unter der Lex Salica setzte zwar Schöff en zur Urteilsfi ndung ein, doch blieb 
der Zutritt  zu Prozessen öff entlich. Es war dies der Übergang zu einer pas-
siven und fakultativen Öff entlichkeit.
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Das mitt elalterliche Recht ist durch Zersplitt erung geprägt - sowohl territori-
ale als auch ständische. Übergreifend ist es die Epoche der Entprivatisierung 
der Missetaten und ihrer Bewältigung. Insbesondere die Fehde mit ihren 
bisweilen verheerenden Folgen sollte durch  den Erlass von Gott es- und 
Landfrieden zurück gedrängt werden.3 An die Stelle der Bußenkataloge des 
fränkisch en Rech ts traten peinlich e Strafen, darunter die häufi g verhäng-
te Todesstrafe sowie verstümmelnde und stigmatisierende Leibesstrafen. 
Die Beanspruchung der Strafverfolgung allein durch die noch wenig ent-
wickelte staatliche Gewalt war kein leichtes Unterfangen und die traditio-
nell öff entlichen Prozesse erleichterten sie nicht. Parteien mit bewaff neter 
Gefolgsch aft  konnten die Gerich te des fränkisch en und mitt elalterlich en 
Rech ts unter Druck  setzen: eine Option, die eine gerech te und soziale 
Rech tspfl ege nahezu unmöglich  mach te.4 Es ist verständlich , dass die mit-
telalterlich e Obrigkeit das Ziel der Friedenssch aff ung erst erreich en konnte, 
wenn die Öff entlich keit im Strafverfahren zurück gedrängt wurde.

Dieses Problem traf zusammen mit der Entwick lung eines ganz neuen 
Verfahrenstypus, dem Inquisitionsprozess. Er sollte das Jahrhunderte 
herrsch ende Akkusationsverfahren ablösen, um eff ektiver gegen mäch -
tige kirch lich e Würdenträger vorzugehen, denen Korruption vorgewor-
fen wurde: Dies war ein drängendes Problem der Kirch e, das Feder füh-
rend Papst Innozenz III. in Angriff  nahm. Er entwickelte einen kirchlichen 
Anklageprozess, der sowohl auf die Notwendigkeit eines Klägers als 
auch auf die Möglichkeit eines Reinigungseides verzichtete.5 Mit dem IV. 
Laterankonzil 1215 gelang es Innozenz das neue Verfahren ins Kirch enrech t 
einzubinden und so eine Handhabe gegen pfl ich tvergessene Würdenträger 
zu installieren. Sch on bald wurde diese neue Prozessform auch  in das welt-
lich e Rech t übernommen.6 Drei Elemente prägten den neuen Verfahrenstyp: 
das Offi  zialprinzip, die Instruktionsmaxime und das Prinzip der materiel-
len Wahrheit.7 Ziel war es die Missstände des älteren Verfahrens mit seinen 
privatrech tlich en Elementen zu beseitigen. Die Nichtöff entlichkeit bildete 
dabei ein zentrales Element: 

»Im Inquisitionsprozeß […] fi nden die entsch eidenden Ermitt lungen, 
fi ndet vor allem die Befragung des Besch uldigten und seine Folterung 
nich t vor gehegtem Gerich t, sondern in einem von wenigen beauft ragten 
Sch öff en durch geführten Vorverfahren statt , das sich  in den versch losse-
nen Amtsstuben und in den Folterkammern der obrigkeitlich en Gefäng-
nisse vollzog.«8 

Das Erkenntnisverfahren bleibt der Volksöff entlich keit somit versch lossen. 
Nach  außen, an die Volksöff entlich keit tritt  das Verfahren erst auf dem »entli-
ch en Rech tstag«, einem formenstreng durch geführten öff entlich en Zeremoniell, 



137

bei dem das bereits feststehende Urteil feierlich  verkündet, der Verurteilte zum 
Bereuen seiner Sünden ermahnt9 und sch ließlich  bestraft  wird.10 Doch  ist zu 
diesem Zeitpunkt sch on alles entsch ieden: Wie es zu dem Urteil kam, bleibt der 
Öff entlich keit vorenthalten.

Der Inquisitionsprozess wurde insbesondere in der Peinlichen Halsgerichts-
ordnung Karls V. 1532, der Carolina, kodifi ziert. Dieses Gesetz war aufgr-
und seiner Salvatorischen Klausel subsidiär zu (den zahlreichen deutschen) 
Partikulärrechten, diente aber als Leitordnung für das Strafrecht bis ins 19. 
Jahrhundert.11

Die Diskussion um die Öff entlich keit des Strafverfahrens

Obwohl der Inquisitionsprozess - insbesondere durch  die häufi ge Anwen-
dung der Folter und durch  seine Instrumentalisierung zur Verfolgung 
vermeintlich er Hexen und Ketzer - bisweilen als der Inbegriff  des unge-
rech ten und brutalen Strafverfahrens gilt,12 darf man nich t übersehen, dass 
er bei seiner Einführung die Missstände des germanisch -fränkisch en und 
des kanonisch en Rech tssystems bekämpfen sollte und ihm das auch  in 
gewissem Maße gelang. Das Rech t wurde von abergläubisch -irrationalen 
Vorstellungen befreit und der neue Strafprozess such te mehr Gleich heit 
in der Rech tsanwendung zu verwirklich en. Das Strafrech t zeigte als In-
strument der Sozialkontrolle zum ersten Male wenigstens Ansätze von 
Eff ektivität, Vorhersehbarkeit und Gleich behandlung. Doch  fehlte ihm ein 
ganz wesentlich er Aspekt des modernen Verfahrens: die eff ektive Kontrolle 
gegen rich terlich e Willkür. Es fehlten jeglich e Rech tsmitt el und die Kontrolle 
durch  die Öff entlich keit. Der Besch uldigte ersch ien daher - trotz gewis-
ser Vorkehrungen gegen Willkür z.B. in der Carolina - als ein Objekt des 
Prozesses.13

Doch wurde die Nichtöff entlichkeit, die Geheimhaltung der entschei-
denden Vorgänge innerhalb des Strafprozesses in der meisten Zeit des 
Inquisitionsprozesses als durchaus selbstverständlich angesehen.14 Erst in 
der Epoche der Aufk lärung, die den Anspruch der Erhellung dunkler, ver-
schwiegener, geheimer Bereiche bereits im Namen trug (engl. enlightenment), 
und in der sich die Menschen aus den religiösen und weltlichen Bindungen 
des Mitt elalters befreien wollten und dem Individuum die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit ermöglicht werden sollte, geriet die Unkontrollierbarkeit 
des Strafprozesses durch die mangelnde Öff entlichkeit in die Diskussion. Es 
war Ceasare Beccaria, der in seinem Werk »Über Verbrech en und Strafen« die 
Kritik an der Strafrech tspfl ege des 18. Jahrhunderts prägnant zusammenfasste. 
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Dabei befasste er sich auch mit der mangelnden Öff entlichkeit des herrschen-
den Strafprozesses:

»Öff entlich  soll die Gerich tsverhandlung und öff entlich  die Beweiserhe-
bung sein, damit die öff entlich e Meinung, die vielleich t das einzige Bin-
demitt el der Gesellsch aft  ist, der Gewalt und den Leidensch aft en einen 
Zügel anlege und damit das Volk sagen könne: wir sind keine Sklaven, 
wir haben eine Verteidigung.«15

Im europäisch en Rahmen verlief die Diskussion durch aus untersch ied-
lich . Während in England von je her durch  die Gesch worenengerich te eine 
Beteiligung der Öff entlich keit garantiert war, forcierten die französisch en 
Könige, die die Rech tspfl ege zu ihrem unbegrenzten Aufgabenbereich  zähl-
ten, den geheimen Inquisitionsprozess. Dieser blieb bis in die Mitt e des 18. 
Jahrhunderts nahezu unangefoch ten.16 Montesquieu und Voltaire prangerten 
die off en zu Tage tretenden Missstände des französisch en Strafverfahrens 
vehement an. Bis zur französisch en Revolution 1789 gelang es den Befür-
wortern eines öff entlich en Strafverfahrens die Meinungsherrsch aft  zu ge-
winnen. Noch  im Jahre 1789 erging in Frankreich  ein provisorisch es Gesetz, 
das eine Verhandlung »bei off enen Türen« anordnete.17 Die Öff entlich keit 
des Strafverfahrens wurde später im Gerich tsverfassungsgesetz 1790 und 
im Code d’Instruction Criminelle 1808 festgesch rieben.18

Der Code d’Instruction galt zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch  in den 
Rheinbundstaaten und damit auch  die Öff entlich keit der Gerich tsverfahren. 
Im Rest Deutsch land war dagegen nich t »nur die geringste Spur von 
Öff entlich keit zu entdeck en«.19 Allerdings hatt en aufk lärerisch e Gedanken 
und der Einfl uss Frankreich s ein Umdenken bei zahlreich en Rech tsdenkern 
bewirkt, doch  zunäch st besch ränkt auf die Studierstuben ohne praktisch e 
legislative Auswirkungen.20 Doch  handelte es sich  bei der Diskussion um 
die Öff entlich keit der Gerich tsverfahren keineswegs um eine rein akade-
misch e Fragestellung: Es standen sich  hierbei die restaurativen Kräft e des 
Deutsch en Bundes unter der Führung Mett ernich s auf der einen Seite und 
die liberalen bürgerlich en Kräft e, die von Misstrauen gegen die absolutisti-
sch e Kabinett sjustiz geprägt waren, auf der anderen Seite gegenüber.

Die ausgetausch ten Argumente für und wider Öff entlich keit

Es entspann sich  in der ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts eine sehr ausgedehnte 
Diskussion über das Für und Wider der Öff entlich keit im Strafverfahren. Sch on 
bald zeich nete sich  ein deutlich es Übergewich t für die Einführung (bzw. in 
den Rheinbundstaaten für die Beibehaltung) des öff entlich en und mündlich en 
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Hauptverfahrens ab. Dabei ging es in der ersten Phase der Auseinandersetzung 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts um die Einführung der Öff entlich keit ganz 
allgemein, ohne dass darüber nach gedach t wurde, die Öff entlich keit nur in 
einzelnen Stadien des Verfahrens unter gewissen Besch ränkungen zuzulas-
sen. Erst später, als sich  eine stabile Mehrheit für das öff entlich e Strafverfahren 
abzeich nete, wurde darüber diskutiert, die Zulassung zu modifi zieren und in 
bestimmten Situationen wieder einzusch ränken.21 

Argumente für öff entlich e Strafverfahren
Wesentlich e Fürsprech er waren Paul Johann Anselm Feuerbach ,22 Carl Joseph 
Anton Mitt ermaier23 und die Rheinisch e Immediat-Justiz-Kommission,24 die 
ab 1816 für die Gesetzgebung in den Rheinländern das französisch e mit dem 
preußisch en Rech t vergleich en sollte. Nach  Alber lassen sich  die Gründe für 
die Öff entlich keit wie folgt darstellen:25

1. Kontrolle der Justiz, Sch utz vor rich terlich er Willkür
Der am häufi gsten erwähnte Grund für die Zulassung der Öff entlich keit in 
einem mit der Entsch eidungsfi ndung befassten Teil des Verfahrens war die 
off ensich tlich e Tatsach e, dass die Rich ter und andere Akteure des in den 
entsch eidenden Phasen geheimen Inquisitionsprozesses keiner wirksamen 
Kontrolle unterworfen waren. Dieses Manko war noch  dadurch  versch ärft , 
dass z.B. die Carolina keine Rech tsmitt el gegen das Urteil vorsah. Das Gut-
ach ten der Immediat-Justizkommission sah den Sch utz des Angeklagten 
vor Willkür als eines der zentralen Argumente für die Öff entlich keit im 
Strafverfahren:

»…ist aber diese Oeff entlich keit auch  die beste Garantie, daß der gefange-
ne wehrlose und früher der Willkür des Kerkermeisters und des Rich ters 
mehr oder weniger überlassene Angeklagte keine härtere Uebel erdulde 
als die Gesetze wollen; insbesondere aber daß er durch  keine widerrech t-
lich e Mitt el zu Geständnissen gezwungen werde, und daß wenn wider 
Vermuthen dergleich en ungesetzlich es Verfahren eintreten sollte, solch es 
an das Tageslich t komme.«26

Selbst der preußisch e König Friedrich  Wilhelm III. stellte die Notwendigkeit 
der öff entlich en Kontrolle von Gerich tsverfahren in einer Kabinett sordre 
aus dem Jahre 1804 an den Staatsminister v. Angern klar:

»Es kann nich t jedem zugemuthet werden, in solch en Fällen, die eine 
Rüge verdienen, sich  den Unannehmlich keiten, womit offi  zielle Denun-
ciationen verbunden sind, auszusetzen. Sollte nun auch  eine anständige 
Publicität darüber unterdrück t werden, so würde ja gar kein Mitt el übrig 
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bleiben, hinter die Pfl ich twidrigkeiten der untergeordneten Behörden zu 
kommen, die dadurch  eine sehr bedenklich e Eigenmach t erhalten wür-
den. In dieser Rück sich t ist eine anständige Publicität der Regierung und 
den Unterthanen die sich erste Bürgsch aft  gegen die Nach lässigkeit und 
den bösen Willen der untergeordneten Offi  zianten und verdient auf alle 
Weise befördert und gesch ützt zu werden.
Berlin den 20sten Februar 1804
(gez.) Friedrich  Wilhelm«27

Insgesamt zeigen sich  die Auswirkungen einer seit dem Mitt elalter völlig 
veränderten Staatsphilosophie, die nich t mehr die rech tlich e Unantastbarkeit 
des Souveräns in den Mitt elpunkt stellte, sondern statt  dessen – ausge-
hend von den gesellsch aft svertraglich en Konstruktionen von Staat – das 
Individuum als Teil des Staatsvolkes, von dem die Mach t ausgeht.28

2. Gerich tszeugenfunktion beim Gesch worenengerich t

Weil Gesch worene für ihre Urteile nich t verantwortlich  seien, bilde das 
»Gerich t der öff entlich en Meinung, das Censorat des Publikums«, das mit 
Ehre lohne oder Sch ande strafe ein mäch tiges Gleich gewich t.29 Dahinter 
steht also eine öff entlich e Kontrolle der öff entlich en Beteiligung.

3. Unterstützung für den Angeklagten

Nach  dem Gutach ten30 stelle es eine 
»Beruhigung für jeden Angeklagten (dar), welch er seiner Freiheit be-
raubt zu niemandem als dem Inquirenten, in welch em er doch  nur sei-
nen Gegner sieht, sprech en konnte, wenn er bei der Verhandlung, welch e 
sein Sch ick sal entsch eidet, öff entlich  auft reten, und in Gegenwart seiner 
Mitbürger dasjenige anführen kann, was zu seiner Entsch uldigung und 
Rech tfertigung oder doch  zur Milderung dient.«

4. Ehrenrestitution für die in Zweifel gezogene Unsch uld

Der Makel der (ungerech tfertigten) Verdäch tigung lasse sich  nur durch  das 
öff entlich e Verhandeln und die öff entlich e Feststellung der Unsch uld durch  
das Gerich t beseitigen.31

5. Ansporn für die Verteidigung
Laut Gutach ten fi nde der eitle Verteidiger Ansporn und Belohnung in dem 
öff entlich en Beifall, der eigennützige in dem größeren Zulauf und der ein-
träglich eren Praxis. Auch  der bessere und sitt lich ere Verteidiger steigere 
Sorgfalt und Fleiß, wenn ihm und seinen Vorgesetzten und Mitbürgern 
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unmitt elbar die heilsamen Folgen seiner Bemühungen vor Augen geführt 
würden.32

6. Erleich terung der Wahrheitsfi ndung
Weder der Verbrech er noch  der Zeuge könnten dem Zwang zur Wahrheit, 
der durch  das feierlich e Zeremoniell einer öff entlich en Hauptverhandlung 
ausgeübt würde, auf längere Zeit widerstehen.33

7. Vertrauen in die Rech tspfl ege
Wenn diejenigen Gedanken und Beweise, die zu einem Urteil geführt haben, 
auch  der Bevölkerung off engelegt würden, könne diese den Verfahrens-
ausgang besser nach vollziehen. Es werde so der Verdach t der Willkür der 
Justiz in jedem einzelnen Verfahren bekämpft  und die Öff entlich keit könne 
sich  unmitt elbar von der Unparteilich keit der Rech tspfl ege überzeugen.34

8. Unparteilich keit der Gerich te
Die Beobach tung durch  die Öff entlich keit könnte dazu führen, dass 
Gerich te sich  tatsäch lich  unparteilich  gerieren: Zunäch st wird ein Rich ter 
mensch lich en Sch wäch en weniger nach geben, wenn er unter Beobach tung 
steht. Darüber hinaus dürft en Einfl ussnahmen anderer Behörden, wie sie 
im Inquisitionsprozess des absolutistisch en Staates üblich  waren, leich ter 
durch sch aubar und damit sch wieriger durch führbar sein.35

9. Absch reck ung
Der zu Beginn des 19. Jahrhunderts Insbesondere von Feuerbach  vertrete-
ne präventive Strafrech tszweck  der negativen Generalprävention (»Theorie 
des psych ologisch en Zwangs«) ist durch  öff entlich e Strafverfahren, so wur-
de vermutet, leich ter zu erzielen.36

10. Warnung vor verdäch tigen Subjekten
Wenn ein Besch uldigter zwar höch st verdäch tig, aber aufgrund der Beweislage 
nich t zu überführen sei, habe die öff entlich e Verhandlung eine Warnfunktion: 
Die öff entlich e Meinung werde den möglich erweise Gefährlich en meiden 
und sich  so vor der Opferwerdung sich ern.

11. Verbreitung von Rech tskenntnissen

Durch  öff entlich e Verfahren könne die Kenntnis der Bevölkerung von den 
Gesetzen, ihrem Zweck  und ihrer Anwendung verbreitet werden. Die 
Gerech tigkeit, die für viele im täglich en Leben nich t erkennbar sei, trete 
durch  die öff entlich e Anwendung der Gesetze off en zu Tage.37 Sch ließlich  
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könnten Zeitungsberich te die Kenntnis vom Rech t einer noch  breiteren 
Öff entlich keit zugänglich  mach en.

12. Positive Auswirkungen auf das Bürgertum

Von den öff entlich  durch geführten Strafverfahren erhofft  e man sich  auch  
gesamtstaatlich e Eff ekte: Es könne dadurch  verdeutlich t werden, dass 
Straft aten nich t nur eine private Angelegenheit zwisch en Täter und Opfer 
seien, sondern von öff entlich em Interesse.38 Das könne den Gemeingeist 
heben, denn der Bürger sehe die öff entlich  verhandelten Sach en als seine 
eigenen, die ihn selbst betreff en. Dadurch  steige das Selbstbewusstsein des 
Bürger(tum)s. Das erhöhte Interesse für diese öff entlich en Angelegenheiten 
mehre den Gemeingeist und bilde den Grundstein für die bürgerlich e 
Freiheit.39

Argumente gegen öff entlich e Strafverfahren

Die Zahl der Gegner eines öff entlich en Strafverfahrens war deutlich  geringer 
als die der Befürworter. Verteidiger eines nur geheimen Verfahrens waren 
kaum anzutreff en, statt  dessen äußerten sich  Skeptiker der Öff entlich keit, 
die bei grundsätzlich er Befürwortung eines Minimums an Öff entlich keit 
doch  vor den gefährlich en Folgen einer übertriebenen Zulassung der 
Öff entlich keit warnten. Zu den renommiertesten Vertretern gehörte der 
preußisch e Justizminister Friedrich  Leopold von Kirch eisen.40

1. Rech te der Angeklagten

Die öff entlich e Verhandlung könnte für den Angeklagten über die Bestraf-
ung hinaus weitere soziale und persönlich e Auswirkungen haben, die ihn 
sch werer treff en als die Verurteilung selbst.41 Zunäch st befürch tete man 
noch , die Öff entlich keit könnte die Verhandlung dazu nutzen, Spott  und 
Verach tung auf den bloßgestellten Angeklagten zu werfen. Dies sei aber 
nach  den Erfahrungen aus Frankreich  nich t zu erwarten. Entsch eidend 
sei, dass der Verurteilte seine Sich t der Dinge sch ildern könne und so – im 
Gegensatz zu einem geheimen Verfahren - das genaue Maß der Sch uld für 
das Publikum ersich tlich  sei, und dass dem Unsch uldigen vor aller Welt mit 
dem Freispruch  Genugtuung erfahre.42

2. Preisgabe privater bzw. intimer Familienverhältnisse

Verwandt mit dem soeben genannten Kritikpunkt ist der Einwand, es wer-
den durch  öff entlich e Verhandlungen private Details des Familienlebens 
des Angeklagten an die Öff entlich keit gezerrt. Dadurch  ist nich t nur die 
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Privatsphäre des Angeklagten betroff en, sondern auch  die seiner Ange-
hörigen. Es werde dadurch  die Ruhe vieler Familien zerstört und »unver-
söhnlich e Parteiung und Aergernisse« gestift et.43

3. Gefahren für die Prozessbeteiligten
Die öff entlich e Verhandlung – so wurde befürch tet – eröff ne neue Gefahren 
für die am Verfahren Beteiligten und andere Amtspersonen: Rich ter, Polizei 
und Staatsanwaltsch aft  seien Verleumdungen ausgesetzt, wenn Angeklagte 
ihre Geständnisse widerrufen, weil diese nich t korrekt protokolliert oder gar 
durch  Misshandlungen erzwungen wurden. Auch  wird laut Feuerbach  gegen 
die Öff entlich keit vorgebrach t, es würden Ankläger und Zeugen »der Rach e 
der Verbrech er blos gestellt«, doch  erwidert Feuerbach  darauf, auch  im ge-
heimen Verfahren kenne der Besch uldigte seinen Untersuch ungsrich ter und 
Rach e sei dennoch  selten.44 Trotzdem könnten die Belastungen für Zeugen 
in einem öff entlich en Verfahren durch aus größer sein,45 ein Argument, dass 
auch  heute wieder von Bedeutung ist und sich  in versch iedenen gesetzge-
berisch en Bemühungen niedergesch lagen hat, die daraus hinauslaufen, die 
Belastungen insbesondere für (kindlich e) Opferzeugen möglich st gering zu 
halten.

4. Sch ule des Verbrech ens

Ein wesentlich es Argument gegen die Öff entlich keit des Verfahrens war 
auch  die Befürch tung, die Verhandlung verkomme zu einer »wahren Bil-
dungsstätt e der Unmoralität«, das Publikum such e in den Audienzsälen 
Belehrung über die Ränke der Verbrech er und über deren Kunstgriff e, sich  
der Verurteilung zu entziehen.46 Verderblich e Wirkungen wurden auch  für 
die Sitt lich keit der Bevölkerung befürch tet: 

»Wenn bei Fleisch esverbrech en durch  die Erzählung der obscönsten Hand-
lungen so wie der feinsten Verführungskünste, die personifi zirte Sinnlich -
keit gleich sam zur Sch au gestellt wird; wie kann da Unsch uld und Sitt e, 
besonders in den jungen Gemüthern bewahrt bleiben?«47

5. Die Öff entlich keit ist bereits ausreich end gewahrt

Nich t selten wurde durch aus zugebilligt, dass Strafverfahren bis zu ei-
nem gewissen Maß öff entlich  sein müssten, es wurde allerdings dar-
über gestritt en, ob dieses Maß nich t sch on erreich t sei. Die Gegner der 
Verfahrensöff entlich keit konnten für sich  geltend mach en, dass auch  die 
Befürworter nich t eine sch rankenlose Öff entlich keit forderten, sondern von 
Anfang an Ausnahmen mach ten, so zumeist das gesamte Vorverfahren und 
insbesondere die Beratung und Abstimmung des Gerich ts über das Urteil. 
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Darin wurde ein Argument gesehen, dass die Forderung nach  Öff entlich keit 
immer nur eine nach  relativer Öff entlich keit sei, und dass das bestehende 
(preußisch e) Strafverfahren bereits ausreich end Öff entlich keit zubillige:

»Das Hauptgesch äft  des erkennenden Rich ters, die Beratung über die 
abzugebende Entsch eidung, wird der unmitt elbaren Kenntnis des Pu-
blikums nach  dem Französisch en Kriminalprozeß eben so gut entzogen, 
wie nach  dem Preußisch en, wo hingegen der letztere den großen Vorzug 
gewährt, daß die Gründe der Entsch eidung dem Angeklagten bekannt ge-
mach t werden, welch es ganz dem Geiste einer wohltätigen Oeff entlich keit 
gemäß ist.«48

Fazit

Die Diskussion war relativ sch nell zugunsten der Befürworter der Verfah-
rensöff entlich keit entsch ieden.49 In der Mitt e des 19. Jahrhunderts war all-
gemein off enkundig, dass der alte geheime Inquisitionsprozess zu über-
winden und dass an seine Stelle das reformierte mündlich e, öff entlich e 
Verfahren mit Laienbeteiligung zu setzen war. Dies mag erstaunen, weil es 
dafür notwendig war, die Vorbehalte gegen die »französisch e Rabulistik« 
hintanzustellen, doch  sch eint die Notwendigkeit der öff entlich keitsfreund-
lich en Reform des Strafverfahrens zu stark zu spüren gewesen zu sein, dass 
ein fundamentaler Widerstand und damit eine Verteidigung des gemein-
rech tlich en Prozesses sch on bald aussich tlos ersch ien.

Dies färbte auch  alsbald ab auf die Gesetzgebung der einzelnen Länder. 
So wurde die Öff entlich keit als Verfahrensgrundsatz etwa in der württ em-
bergisch en StPO von 1843 und in der badisch en StPO von 1845 veran-
kert.50 Die Frankfurter Nationalversammlung sah die Öff entlich keit der 
Gerich tsverfahren bereits als selbstverständlich  an und billigte ohne jeden 
Widerspruch  einstimmig51 den

§ 178 Frankfurter Reich sverfassung
1. Das Gerich tsverfahren soll öff entlich  und mündlich  sein.
2. Ausnahmen von der Oeff entlich keit bestimmt im Interesse der Sitt lich -

keit das Gesetz.

Die Partikulargesetzgebung in der Folge des Jahres 1848 verankerte die 
Öff entlich keit als Verfahrensgrundsatz, wenn auch  die Entwick lung nich t 
überall ganz linear verlief.52 Untersch iede ergaben sich  auch  in der Defi nition 
des Personenkreises, der Zutritt  zu Gerich tsverfahren erhielt. In der gro-
ßen Tendenz setzte sich  jedoch  als reformiertes Verfahren eine öff entlich e 
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Hauptverhandlung, aber eine weiterhin inquisitorisch  ausgestaltete, gehei-
me Voruntersuch ung durch .53

Bei der Erarbeitung des Gerich tsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877 
war die Öff entlich keit als wich tiges Verfahrensprinzip allgemein aner-
kannt;54 die Verabsch iedung der einsch lägigen §§ 170-176 GVG 187755 ver-
lief ohne größere Diskussionen.56

Die Öff entlich keit des Strafverfahrens im 
Lich te der Straf(rech ts)zweck e

Es bietet sich  an, die Frage der Öff entlich keit bzw. ihres Ausmaßes im Straf-
verfahren an der Funktion des Strafrech ts zu messen. Kommt der öff entli-
ch en Verhandlung im Lich te der Strafrech tszweck e eine bestimmte, mögli-
ch erweise sogar unverzich tbare Bedeutung zu?

Vergeltung

Die Vergeltungstheorien, die in den Protagonisten Kant und Hegel im 
18., aber auch  noch  bis weit ins 19. Jahrhundert in Deutsch land vorherr-
sch end waren, verlangen kein öff entlich es Strafverfahren. Die absolute, 
d.h. von einem gesellsch aft lich en Zweck  losgelöste Theorie, nach  der Strafe 
durch  Auferlegung eines Übels den gerech ten Ausgleich  für verwirklich -
te Tatsch uld darstellt, setzt eine Interaktion alleine zwisch en Strafendem 
und Bestraft em voraus, ohne jeglich e Wirkung nach  außen, an Dritt e. Ein 
auf Vergeltung ausgerich tetes Strafrech t erreich t seinen Zweck  in geheimer 
Kabinett sjustiz ebenso gut wie in einem öff entlich en Verfahren. Vergeltung 
fordert keine Öff entlich keit.

Generalprävention

Als einer der ersten Gegenentwürfe zum Strafrech t Kantisch er und Hegel-
sch er Prägung gilt heute die »Theorie vom psych ologisch en Zwang« von 
Paul Johann Anselm Feuerbach . Ziel war es, das Verbrech en, das Krimina-
litätsaufk ommen einzudämmen. Feuerbach  ging davon aus, dass man den 
Mensch en dafür an eine Kett e legen müsste, weil in ihm zum Verbrech en 
hindrängende Kräft e wirken. Eine solch e vergeistigte Kett e bietet die 
Absch reck ung durch  die Strafdrohung denn:

»Die Übertretungen werden verhindert, wenn jeder Bürger gewiss weiß, 
dass auf die Übertretung ein größeres Übel folgen werde, als dasjenige 
ist, welch es aus der Nich tbefriedigung des Bedürfnisses nach  der Hand-
lung (als einem Objekt der Lust) entspringt.«57
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Der Mensch  handelt utilitaristisch  und strebt seinen größtmöglich en Nutzen 
an bzw. will Kosten und Unlust vermeiden. Durch  die Strafdrohung wird 
auf den Mensch en eingewirkt, denn er muss damit rech nen bestraft  zu wer-
den. Da die Strafdrohung aber leer bleibt, wenn nich t auch  danach  bestraft  
wird, muss es für die Bürger ersich tlich  sein, dass die Strafgesetze ange-
wendet werden, und zwar konsequent. Die Bürger müssen also Einblick  
haben können in die Gesetzesanwendung, das heißt in die Rech tsprech ung. 
Die »Theorie des psych ologisch en Zwangs« brauch t wie im Übrigen jede 
Absch reck ungstheorie die Öff entlich keit.

Heute wird die Absch reck ungswirkung des Strafrech ts allgemein als ge-
ring angesehen. Empirisch e Forsch ung ergab, dass die angedrohte und 
verhängte Strafsch were kaum das Verhalten der Rech tsunterworfenen be-
einfl ussen kann und dass Eff ekte - wenn überhaupt - von der Entdeck ungs-
wahrsch einlich keit beeinfl usst sind. Das hat sch on bald dazu geführt, der 
Generalprävention auch  eine positive Rich tung zu geben: 

»Der positive Aspekt der Generalprävention wird gemeinhin in der Er-
haltung und Stärkung des Vertrauens in die Bestands- und Durch set-
zungskraft  der Rech tsordnung gesehen. Es gehört zu den Aufgaben der 
Strafe, das Rech t gegenüber dem vom Täter begangenen Unrech t durch -
zusetzen, um die Unverbrüch lich keit der Rech tsordnung vor der Rech ts-
gemeinsch aft  zu erweisen und so die Rech tstreue der Bevölkerung zu 
stärken.«58

Aus dem Erweisen der Unverbrüch lich keit der Rech tsordnung vor der Rech ts-
gemeinsch aft  versprich t man sich  einen präventiven Eff ekt: Angenommen, jemand 
wird Zeuge eines Banküberfalls. Die Täter werden auf der Fluch t festgenommen. 
Am näch sten Tag liest der Zeuge in der Zeitung, die Täter wurden freigelassen 
und gegen sie wird auch  kein Strafverfahren durch geführt. Der Zeuge muss zu 
dem Sch luss kommen, die Norm »Du sollst keine Bank überfallen!« gelte nich t 
mehr, denn sie kann ja sanktionslos verletzt werden. Es ist nahe liegend, dass der 
Zeuge in Versuch ung geführt wird, selbst eine Bank zu überfallen. Um dies zu 
verhindern, wird gestraft  und so die Normgeltung bekräft igt. Die Botsch aft , die an 
die Rech tsunterworfenen gesendet wird, lautet: Obwohl jemand die Norm verletzt 
hat, fügt das ihrer Geltung keinen Sch aden zu; durch  die Bestrafung des Täters 
zeigt die Strafj ustiz, dass es weiterhin rech tswidrig ist, Banken zu überfallen und 
dass darauf mit Strafe, einer Übelszufügung reagiert wird.

Dieser Erweis der Unverbrüch lich keit der Rech tsordnung muss vor der Rech ts-
gemeinsch aft  gesch ehen, das heißt die Rech tsunterworfenen, also die Öff entlich keit, 
müssen davon erfahren. Eine geheime Justiz kann diesen Eff ekt nich t erzielen. 
Öff entlich keit ist für generalpräventive Zweck e daher unverzich tbar.59
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Spezialprävention
Beim Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert hatt e die Spezialprävention 
als präventive Funktion des Strafrech ts erheblich  an Bedeutung gewonnen. 
Seit dem Marburger Programm von Franz v. Liszt 188260 kämpft e die so-
ziologisch e Strafrech tssch ule gegen die immer noch  starken vergeltungs-
theoretisch en Strömungen im deutsch en Strafrech t. Spezialprävention, also 
die Verhinderung weiterer Straft aten des bereits straff ällig Gewordenen, 
untergliedert sich  in Sich erung, Besserung durch  Resozialisierung und 
Individualabsch reck ung. Die Funktion der Öff entlich keit ist bei weitem nich t 
so stark wie bei den generalpräventiven Zweck setzungen, im Gegenteil dürf-
te Öff entlich keit eher negative Konsequenzen haben: Die Resozialisierung 
wird durch  den in aller Öff entlich keit als kriminell gebrandmarkten 
Verurteilten nich t gefördert, ja sogar behindert. Zwar erhofft   man sich  in 
manch en Staaten durch  die gezielte Information der Öff entlich keit über 
Verurteilungen insbesondere von Sexualstraft ätern (»Megan’s Law«) nega-
tiv spezialpräventive Eff ekte, seien sie nun individuell absch reck end oder 
sich ernd gemeint, doch  ist diese Information der Öff entlich keit in höch stem 
Maße kontraproduktiv, wenn es darum geht, den Verurteilten wieder in die 
Gesellsch aft  zu integrieren.61 Das BVerfG hat die Grenzen bereits 1973 im 
»Lebach -Urteil«, das eine geplante Dokumentation des ZDF über verurteil-
te »Soldatenmörder« zum Gegenstand hatt e, festgestellt: 

»Eine spätere Berich terstatt ung ist jedenfalls unzulässig, wenn sie geeig-
net ist, gegenüber der aktuellen Information eine erheblich e neue oder 
zusätzlich e Beeinträch tigung des Täters zu bewirken, insbesondere seine 
Wiedereingliederung in die Gesellsch aft  (Resozialisierung) zu gefähr-
den. Eine Gefährdung der Resozialisierung ist regelmäßig anzunehmen, 
wenn eine den Täter identifi zierende Sendung über eine sch were Straft at 
nach  seiner Entlassung oder in zeitlich er Nähe zu der bevorstehenden 
Entlassung ausgestrahlt wird.«62

Allgemein gilt für den Besserungszweck  in Beziehung zur Öff entlich keit 
der Grundsatz »Weniger ist Mehr«. Je weniger die Gesellsch aft  weiß von 
den Straft aten der Angehörigen, Nach barn, Kollegen, desto besser gelingt 
es diesen, sich  in die Gesellsch aft  wieder einzugliedern. Die Öff entlich keit 
steht der Spezialprävention daher gerade entgegen. Diese Erkenntnis ist 
im spezialpräventiv ausgerich teten Jugendstrafrech t mit § 48 JGG und der 
regelmäßigen Nich töff entlich keit der Verhandlung vor dem erkennenden 
Gerich t konsequent umgesetzt.63
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Somit ergibt der Blick  auf die Strafrech tszweck e ein ambivalentes Bild: Vergel-
tung funktioniert mit und ohne Öff entlich keit. Für generalpräventive Zweck e 
ist die Öff entlich keit als Adressat des gesamten strafj ustiziellen Wirkens un-
verzich tbar. Bei einem spezialpräventiv ausgerich teten Strafrech t birgt die 
Öff entlich keit gewisse Gefahren und kann kontraproduktiv wirken.

Die Entwick lung im 20. Jahrhundert

Die Bestimmungen des GVG über die Öff entlich keit in Gerich tsverfahren 
sind weiterhin in ihrer wesentlich en Bedeutung in Kraft .64 Die ersten 
drei Viertel des 20. Jahrhunderts haben sie mehr oder weniger unange-
foch ten überstanden. In der Zeit des Nationalsozialismus haben einige 
Autoren zwar eine gewissen Skepsis gegenüber der »liberalistisch en« 
Gerich tsöff entlich keit empfunden, sich  aber dennoch  ganz überwiegend für 
ihre Beibehaltung ausgesproch en.65

In der Bundesrepublik Deutsch land wurde die Gerich tsöff entlich keit zwar 
nich t direkt im Grundgesetz verankert, sie ist jedoch  durch  das Rech tsstaats- 
und – allerdings umstritt en - das Demokratiegebot grundsätzlich  erfor-
dert.66 Sie wird auch  von der EMRK forciert, die in Art. 6 jeder Person das 
Rech t gibt, dass über eine gegen sie erhobene Anklage von einem Gerich t 
öff entlich  verhandelt wird. In der StPO ist der Gerich tsöff entlich keit ein ho-
her Stellenwert zugemessen, denn gemäß § 338 Nr. 6 StPO bilden Verstöße 
gegen die Öff entlich keit einen absoluten Revisionsgrund.

Die Öff entlich keit des Strafverfahrens ist somit ein hoher Wert, der in der deut-
sch en Rech tsordnung fest verankert ist. Dennoch  erfuhr sie ab den 1970er Jahren 
eine gewisse Skepsis. 1986 konnte Heike Jung sagen, dass kaum ein Grundsatz 
des Strafverfahrens derzeit so viel Aufmerksamkeit auf sich  ziehe wie der 
der Öff entlich keit.67 1982 hatt e der Deutsch e Juristentag, Abteilung Strafrech t 
an Zipf den Auft rag erteilt, in einem Gutach ten die Reformbedürft igkeit der 
strafrech tlich en Verfahrensöff entlich keit zu beurteilen.68 Der AE-StPO 1980 
sah als »dritt e Verfahrensart« – neben Strafb efehls- und Normalverfahren - die 
Einführung einer nich töff entlich en Hauptverhandlung vor, die auf geständi-
ge und zustimmende Besch uldigte mit mitt lerer Straferwartung (bis zu einer 
auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr) zugesch nitt en 
ist, wenn dies »kriminalpädagogisch  angezeigt« ist (§ 407c II 1 AE-StPO).69 
Eine beträch tlich e Zahl an rech tswissensch aft lich en Veröff entlich ungen be-
sch äft igte sich  mit einer Modifi kation des Öff entlich keitsgrundsatzes70 und 
zeugt von der damaligen Aktualität des Themas.
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Unter zwei Gesich tspunkten geriet die Gerich tsöff entlich keit in die Diskussion: 
zum einen wurde immer häufi ger auf Kollisionen mit dem Persönlich keitsrech t 
von Verfahrensbeteiligten hingewiesen, zum zweiten auf die Tatsach e, dass die 
Öff entlich keit zur Zeit der Durch setzung des Grundsatzes kaum mehr etwas 
zu tun hat mit der heutigen Öff entlich keit: die Gerich tsöff entlich keit war zwi-
sch enzeitlich  zur Medienöff entlich keit geworden.

Gerich tsöff entlich keit als Medienöff entlich keit
Nur kurz zur Wandlung der Öff entlich keit. Sie ist heute Medienöff entlich keit: 
Das Publikum im Gerich tssaal wird immer seltener und spielt für die 
Beurteilung der Öff entlich keit im Strafverfahren auch  keine nennens-
werte Rolle mehr.71 In gleich em Maße hat die Öff entlich keit einen Bedeu-
tungswandel erfahren: Stand – wie oben gezeigt – zunäch st die Kontrolle der 
Justiz im Vordergrund der Argumentation, so rech tfertigt heute insbeson-
dere das Interesse der Allgemeinheit und der Medien an Information über 
Gerich tsverhandlungen die Öff entlich keit.72 Dem entsprech end bemüht sich  
etwa das BVerfG in letzter Zeit um eine Ausweitung der Saalöff entlich keit 
des § 169 GVG zugunsten der in Art. 5 I 2 GG gewährleisteten Rundfunk 
und Pressefreiheit.73

Das gestiegene Interesse der Medien an der Berich terstatt ung aus Gerich ts-
sälen birgt zumindest zwei Risiken: zum einen liegt die Gefahr einer be-
wussten oder unbewussten Beeinfl ussung von Verfahrensbeteiligten auf 
der Hand, zum anderen erhalten die potenziellen negativen Wirkungen 
der Gerich tsöff entlich keit, insbesondere für die Resozialisierung bzw. 
Verhinderung der Desozialisierung des Besch uldigten, eine vervielfach te, ja 
bisweilen sogar globale Dimension. Besch uldigten, die in der Öff entlich keit 
gebrandmarkt wurden, ist ein Neuanfang in einer anderen Stadt oder ei-
nem anderen Bundesland nach  der Strafverbüßung erheblich  ersch wert, 
weil der Fall überallhin berich tet wurde.

Gerich tsöff entlich keit und Persönlich keitssch utz

Es ist nich t selten so, dass Prinzipien in rech tspolitisch er Diskussion müh-
sam erkämpft  werden und danach  zunäch st radikal umgesetzt werden. 
Nach  einiger Zeit ihrer Geltung erweist sich , dass ein Prinzip Wirkungen 
hat, die nich t beabsich tigt und zunäch st auch  nich t absehbar waren. Bis-
weilen sch lägt das Pendel dann in das absolute Gegenteil um. Bei der 
Gerich tsöff entlich keit war es nich t so, zu fest steht der Grundsatz. Doch  
es zeigte sich , dass die Öff entlich keit des Strafverfahrens unerwünsch -
te Nebenfolgen hat: Die Öff entlich keit ist potenziell sch ädlich  für die 
Wiedereingliederung des Besch uldigten in die Gesellsch aft , sie fügt ihm 
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unter Umständen über die strafrech tlich e Sanktionierung hinausgehende 
Nach teile zu, die - zu dieser Sanktionierung hinzugerech net – das sch uldan-
gemessene Maß an Konsequenzen, also die Verhältnismäßigkeit weit über-
sch reiten. Auf der anderen Seite ist die Erforsch ung der Persönlich keit des 
Täters in einem spezialpräventiv ausgerich teten, täterorientierten Strafrech t 
notwendig: Um die angemessene, präventiv erfolgreich ste Sanktion zu 
fi nden, muss das Gerich t - und damit in einem öff entlich en Strafverfahren 
auch  die Öff entlich keit - möglich st viel über den Täter wissen.74 Ein spe-
zialpräventives Strafrech t muss möglich st viel Information über den Täter 
ans Lich t zerren und es stellt sich  die Frage, ob die Argumente, die vor 150 
Jahren für die Öff entlich keit ins Feld geführt wurden, heute noch  in glei-
ch em Maße gültig sind.

In gewisser Weise ist die Situation heute aber rech tspolitisch  etwas entsch ärft , 
weil viele Strafrech tspolitiker, aber auch  Rech tswissensch aft ler nich t mehr die 
Spezialprävention als wich tigsten präventiven Zweck  des Strafrech ts sehen, 
sondern die Generalprävention, mag sie nun negativ oder positiv ausgerich -
tet sein. Wie bereits gezeigt, ist die Öff entlich keit für die Generalprävention 
unverzich tbar. Dass damit spezialpräventiv negative Wirkungen verbunden 
sind, fällt nich t so sehr ins Gewich t, weil Spezialprävention – insbesondere 
in der Ausprägung der Besserung - nur noch  eine Refl exwirkung darstellt. 
Eine solch e Meinung verträgt sich  freilich  nich t mit der in Deutsch land herr-
sch enden präventiven Vereinigungstheorie,75 nach  der alle Strafrech tszweck e 
in gleich em Maße berück sich tigt werden sollen.

Aber auch  die Opferseite ist betroff en: Die Viktimologie hat dargelegt, 
dass die Opfer von Straft aten an der Verarbeitung ihres oft mals traumati-
sch en Erlebnisses gehindert werden können, wenn sie vor Gerich t in aller 
Öff entlich keit das Gesch ehen noch mals in Einzelheiten sch ildern müs-
sen.76 Diese empirisch  feststellbare sekundäre Viktimisierung stellt die 
Strafrech tspfl ege vor ein großes Problem: Soll sie das Opfer sch onen und 
damit in Kauf nehmen, dass ein Sch uldiger zu Unrech t nich t bestraft  und 
damit auch  das Genugtuungsinteresse des Opfers verletzt wird? Soll die 
Justiz statt  dessen die Anforderungen an den Sch uldbeweis bei manch en 
Straft atkonstellationen - insbesondere im Bereich  der Sexualdelikte - lok-
kern und so in Kauf nehmen, dass manch e Unsch uldige verurteilt werden? 
Darf die Justiz vom Straft atverletzten ein Sonderopfer verlangen, um seinen 
Strafanspruch  durch zusetzen? All diese Probleme stellten sich  nich t in sol-
ch em Ausmaß, wenn das Verfahren unter Aussch luss der Öff entlich keit - zu-
mindest für die entsch eidenden Passagen - statt fi nden könnte.
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Der Persönlich keitssch utz von Täter und Opfer, aber auch  von anderen 
Verfahrensbeteiligten, stellt einen neuen Aspekt dar, der in die grundsätz-
lich e Beurteilung, aber vor allem auch  in die praktisch e Handhabung der 
Strafverfahrensöff entlich keit einfl ießen muss. Der Gesetzgeber hat darauf be-
reits reagiert und z.B. mit § 171 b GVG77 weitere Einsch ränkungsmöglich keiten 
der Gerich tsöff entlich keit zum Sch utz der Rech te Verfahrensbeteiligter 
festgesch rieben. Diese Vorsch rift  ist zwar ein Fortsch ritt  hin zu einer fl e-
xibleren Handhabung des Öff entlich keitsgrundsatzes, sie betrifft   aber nur 
Erörterungen des persönlich en Lebensbereich s und ist gem. Abs. 3 auch  
nich t revisibel.78 Eine »große Lösung« wäre die Einführung des Sch uld-
interlokuts, also die Zweiteilung der Hauptverhandlung dergestalt, dass 
in einem ersten Teil öff entlich  über die Sch uld verhandelt wird und sich  
der zweite Teil unter Aussch luss der Öff entlich keit mit der Strafzumessung 
befasst. Die für eine spezialpräventiv angemessene Straff estsetzung not-
wendigen Erörterungen des privaten Lebensbereich s des Sch uldigen müs-
sen auch  aus generalpräventiven Gründen nich t öff entlich  gesch ehen und 
die Nich töff entlich keit erleich tert die Reintegration des Verurteilten in die 
Gesellsch aft .79 Es ist dieses Spannungsverhältnis zwisch en generalpräventi-
ver Öff entlich keitsnotwendigkeit und spezialpräventiven Risiken, das eine 
fl exible Handhabung der Verfahrensöff entlich keit erfordert. 




